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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

BauO Wr §15 Abs1 Z3;

BauO Wr §58;

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Es ist keine Verfassungswidrigkeit des § 15 Abs. 1 Z 3 Wr BauO zu erblicken, insofern beim Vorliegen eines

Rückstellungsanspruches in natura gemäß § 58 Wr BauO, der nur im Zusammenhang mit einem Abteilungsansuchen

geltend gemacht werden kann, dieser zunächst festgestellt werden kann und sodann über die Abteilung zu

entscheiden ist, wobei der Feststellungsbescheid über das Vorliegen des Rückstellungsanspruches in natura die gemäß

§ 15 Abs. 1 Z 3 Wr BauO erforderliche Zustimmung ersetzt.Es ist keine Verfassungswidrigkeit des Paragraph 15, Absatz

eins, Zi?er 3, Wr BauO zu erblicken, insofern beim Vorliegen eines Rückstellungsanspruches in natura gemäß

Paragraph 58, Wr BauO, der nur im Zusammenhang mit einem Abteilungsansuchen geltend gemacht werden kann,

dieser zunächst festgestellt werden kann und sodann über die Abteilung zu entscheiden ist, wobei der

Feststellungsbescheid über das Vorliegen des Rückstellungsanspruches in natura die gemäß Paragraph 15, Absatz

eins, Ziffer 3, Wr BauO erforderliche Zustimmung ersetzt.
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